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A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0304 

der Gemeinde Dornum 
 
Der Rat der Gemeinde Dornum hat am 01.10.2020 in öffentlicher Sitzung die 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 0304 nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. Der Geltungs-
bereich der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0304 umfasst die Flurstücke 383, 493/4 und 493/39, 
Flur 4, Gemarkung Neßmersiel und ist in dem nachfolgenden Planausschnitt dargestellt: 
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Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0304 tritt gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0304 wird einschließlich ihrer Begründung und zugehöriger 
Fachgutachten im Rathaus der Gemeinde Dornum, Zimmer 20, Schatthauser Straße 9, 26553 Dornum, 
während der Öffnungszeiten (Montag – Freitag 0830 Uhr bis 1200 Uhr; zusätzlich am Donnerstag 1400 
Uhr – 1530 Uhr und/ oder nach vorheriger Terminvereinbarung unter 04933/ 918912) zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Aufgrund der aktuellen 
Situation bedingt durch die Corona-Pandemie wird um vorherige telefonische Terminabsprache unter 
der Rufnummer 04933/ 91 89 0 gebeten.  
 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche von durch Festsetzungen des Bebauungsplanes oder 
seine Durchführung eintretenden Vermögensnachteilen, die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichnet 
sind, sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichten beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.  
 
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften  
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung des Bauleitplanes schriftlich gegen-
über der Gemeinde Dornum, Schatthauser Straße 9, 26553 Dornum, unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
 
Dornum, den 29.10.2020 
 
Gemeinde Dornum 
 
Der Bürgermeister 
Hook 
 

 
Haushaltssatzung  

der Inselgemeinde Juist für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde 
Juist in seiner Sitzung am 10.09.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
 1.1 der ordentlichen Erträge auf 9.383.698 Euro 
 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 9.338.636 Euro 
 
 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 
 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 9.274.201 Euro 
 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 8.909.575 Euro 
 
 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 88.000 Euro 
 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 6.023.500 Euro 
 
 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 5.935.500 Euro 
 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 258.051 Euro 
 
festgesetzt. 
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§ 1a 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung für das Wirtschaftsjahr 2020 wird 
 
 im Erfolgsplan 
 mit Erträgen in Höhe von 4.831.600 Euro 
 mit Aufwendungen in Höhe von  5.050.900 Euro 
 
 im Vermögensplan 
 mit Einnahmen in Höhe von  10.712.300 Euro 
 mit Ausgaben in Höhe von  10.712.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 1b 
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wirtschaftsbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2020 wird im Be-
reich 
 
A Wasserwerk 
 
 im Erfolgsplan 
 mit Erträgen in Höhe von  737.500 Euro 
 mit Aufwendungen in Höhe von 667.400 Euro 
 
 im Vermögensplan 
 mit Einnahmen in Höhe von  201.200 Euro 
 mit Ausgaben in Höhe von  201.200 Euro 
 
 
im Bereich 
 
B Hafen 
 
 im Erfolgsplan 
 mit Erträgen in Höhe von  806.800 Euro 
 mit Aufwendungen in Höhe von  655.600 Euro 
 
 im Vermögensplan 
 mit Einnahmen in Höhe von 1.845.500 Euro 
 mit Ausgaben in Höhe von 1.845.500 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Gemeindehaushalt auf 5.935.500 Euro festgesetzt. 
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§ 2a 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung erforderlich sind, wird 
auf 7.920.300 Euro festgesetzt. 
 

§ 2b 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wirtschaftsbetriebe (Wasserwerk und 
Hafen) erforderlich sind, wird auf 1.910.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt der Gemeinde werden nicht festgesetzt. 
 

§ 3a 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung werden nicht 
festgesetzt. 
 

§ 3b 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Wirtschaftsbetriebe (Wasser-
werk und Hafen) werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 800.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4a 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Eigenbe-
trieb Kurverwaltung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4b 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch den Eigenbe-
trieb Wirtschaftsbetriebe in Anspruch genommen werden dürfen, wird  
 
im Bereich A Wasserwerk auf 100.000 Euro und 
im Bereich B Hafen auf 100.000 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
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1. Grundsteuer 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H. 
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v.H. 
 

§ 6 
 
Für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gemäß § 12 KomHKVO wird eine Wertgrenze 
von 1.300.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 7 
 
Die Wertgrenze für Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von unerheblicher 
Bedeutung gemäß § 117 NKomVG wird auf 10.000 Euro festgesetzt. 
 
Gemeinde Juist, den 10.09.2020 
 
Inselgemeinde Juist 
 
Dr. Tjark Goerges 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 sowie § 130 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 i. V. m § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch den Landkreis 
Aurich am 02.11.2020, Az.: I/10-150 20 1, erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 09.11.2020 bis zum 17.11.2020 zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Juist, Zimmer 23, öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen 
Corona-Pandemie wird um vorherige Terminabsprache unter der Telefonnummer 04935 809-201 oder 
der E-Mail-Adresse finanzen@juist.de gebeten. 
 
Juist, 2. November 2020 
 
Inselgemeinde Juist 
 
Dr. Goerges 
Bürgermeister 
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Leezdorf für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Leezdorf in der Sitzung am 15. Juli 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf    1.000.100,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf    1.182.900,00 € 
  Saldo - 182.800,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf                 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf                 0,00 € 
  
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    1.000.100,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    1.182.000,00 € 
             Saldo – 181.900,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                 0,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                 0,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 
 nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital 380 v.H. 
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§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen gem. § 12 KomHKVO wird auf 60.000,00 € festgesetzt. 
 
Marienhafe, den 15. Juli 2020 
 
Gemeinde Leezdorf 
 
Wirringa      Ihmels 
Bürgermeister     Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die nach § 122 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche Geneh-
migung ist durch den Landkreis Aurich am 02.11.2020, Az. I/10-150 20 1, erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 09.11.2020 bis zum 17.11.2020 zur Einsicht-
nahme nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 04934 81-230 während der 
Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Brookmerland, Zimmer 23, 26529 Marienhafe, öffent-
lich aus. 
 
Leezdorf, 02.11.2020  
 
Gemeinde Leezdorf 
 
Ihmels 
Gemeindedirektor 
 

 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 4.09 

der Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Rat der Gemeinde Südbrookmerland hat am 18.06.2020 in öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan 
Nr. 4.09 mit den örtlichen Bauvorschriften nach §10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4.09 ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich: 
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Der Bebauungsplan mit den örtlichen Bauvorschriften tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. 
§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung mit den örtlichen Bauvorschriften, DIN 456, 
1117 und 1118, RAL-Farbtönen bei der Gemeinde Südbrookmerland, Westvictorburer Straße 2, 26624 
Südbrookmerland während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den Be-
bauungsplan mit den örtlichen Bauvorschriften einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-
ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 
Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Südbrookmerland unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Südbrookmerland, den 02.11.2020 
 
Gemeinde Südbrookmerland 
 
Der Bürgermeister 
Süßen 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Upgant-Schott für das Haushaltsjahr 2020 

 
Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Upgant-Schott in der Sitzung am 28.07.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.578.900,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.256.800,00 € 
  Saldo   - 677.900,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf              0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf              0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.576.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.239.200,00 € 
         Saldo   - 662.700,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               0,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.536.000,00 € 
                    Saldo - 1.536.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                 1.532.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit      20.000,00 € 
       Saldo - 1.512.000,00 €  
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.532.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.  
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
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2. Gewerbesteuer 
 nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital 380 v.H. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen gem. § 12 KomHKVO wird auf 75.000,00 € festgesetzt.  
 
Marienhafe, den 28. Juli 2020 
 
Gemeinde Upgant-Schott 
 
Harms       Ihmels 
Bürgermeister      Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche Geneh-
migung ist durch den Landkreis Aurich am 02.11.2020, Az. I/10-150 20 1, erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 09.11.2020 bis zum 17.11.2020 zur Einsicht-
nahme nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 04934 81-230 während der 
Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Brookmerland, Zimmer 23, 26529 Marienhafe, öffent-
lich aus. 
 
Upgant-Schott, 02.11.2020  
 
Gemeinde Upgant-Schott 
 
Ihmels 
Gemeindedirektor 
 

 
Haushaltssatzung 

der Gemeinde Wirdum für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat 
der Gemeinde Wirdum in der Sitzung am 12.08.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 661.500,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 800.400,00 € 
                   Saldo - 138.900,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge             0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf             0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 654.600,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 785.900,00 € 
  Saldo - 131.300,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit       85.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     550.000,00 € 
      Saldo - 465.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit     465.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         2.500,00 € 
               Saldo + 462.500,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 465.000,00 € festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 350 v.H. 
 b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 
2. Gewerbesteuer 
 nach Gewerbeertrag und Gewerbekapital 380 v.H. 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze für Investitionen gem. § 12 KomHKVO wird auf 60.000,00 € festgesetzt.  
 
Marienhafe, den 12. August 2020 
 
Gemeinde Wirdum 
 
Janssen      Ihmels 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die nach §§ 120 Abs. 2, 122 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erfor-
derliche Genehmigung ist durch den Landkreis Aurich am 2. November 2020, Az. I/10-150 20 1, erteilt 
worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom 09.11.2020 bis zum 17.11.2020 zur Einsicht-
nahme nach telefonischer Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 04934 81-230 während der 
Öffnungszeiten im Rathaus der Samtgemeinde Brookmerland, Zimmer 23, 26529 Marienhafe, öffent-
lich aus. 
 
Wirdum, 2. November 2020 
 
Gemeinde Wirdum 
 
Ihmels 
Gemeindedirektor 
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